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Leitsätze des Urteils 

Steuerrecht — Harmonisierung — Umsatzsteuern — Gemeinsames Mehrwertsteuersystem — 
Dienstleistungen gegen Entgelt — Begriff— Tätigkeiten einer nationalen Einrichtung zur För
derung der Obsterzeugung, die durch Beiträge der Erzeuger finanziert werden — Ausschluß 
(Richtlinie 77/388 des Rates, Artikel 2 Nr. 1) 

Übt eine Einrichtung des öffentlichen 
Rechts, der die Förderung der Obsterzeu
gung obliegt, Tätigkeiten der Werbung, Ab
satzförderung und der Qualitätsverbesse
rung der Erzeugnisse aus und erhebt sie zur 
Finanzierung dieser Tätigkeiten von den Er

zeugern einen Pflichtbeitrag, so stellt dies 
keine „Dienstleistungen gegen Entgelt" im 
Sinne von Artikel 2 der Sechsten Richtlinie 
77/388 zur Harmonisierung der Rechtsvor
schriften der Mitgliedstaaten über die Um
satzsteuern dar. 
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SITZUNGSBERICHT — RECHTSSACHE 102/86 

Dieser Begriff setzt nämlich das Bestehen 
eines unmittelbaren Zusammenhangs zwi
schen der erbrachten Dienstleistung und 
dem erhaltenen Entgelt voraus, woran es 
fehlt, wenn die Aufgaben der Einrichtung 
die gemeinsamen Interessen der Erzeuger 
betreffen und die einzelnen Erzeuger, von 

denen die Beiträge unabhängig davon einge
zogen werden können, ob eine bestimmte 
Dienstleistung ihnen einen Vorteil ver
schafft, nur mittelbar von den Vorteilen 
profitieren, die allgemein dem gesamten 
Wirtschaftszweig erwachsen. 

SITZUNGSBERICHT 
in der Rechtssache 102/86 * 

I — Sachverhalt und schriftliches Verfahren 

Der Apple and Pear Development Council 
(nachstehend: Council) wurde im Jahre 
1966 auf Antrag von gewerblichen Apfel
und Birnenerzeugern vom Minister für 
Landwirtschaft, Fischerei und Ernährung 
gemäß dem Industrial Organization and 
Development Act von 1947 errichtet. Grün
dungsverordnung war die Apple and Pear 
Development Council Order von 1966 
(Statutory Instrument — „SI" — 
Nr. 1579), jetzt ersetzt durch eine Verord
nung von 1980 (SI Nr. 623). Der Council 
ist eine Einrichtung, die aus vierzehn vom 
Minister ernannten Personen, in der Mehr
zahl Vertretern der Erzeuger, besteht. Er
zeuger ist nach der Verordnung, wer „in 
dem Gewerbezweig", nämlich „dem Anbau 
von Äpfeln und Birnen in England und Wa
les zum gewerbsmäßigen Verkauf", eine 
Tätigkeit ausübt und mindestens fünfzig 
Apfel- oder Birnbäume auf wenigstens zwei 
Hektar Land besitzt. Ein Erzeuger in die
sem Sinne muß sich beim Council in ein Re
gister eintragen lassen. 

Die Aufgaben des Council sind in zwölf Ab
sätzen in Anhang I der Verordnung aufge

führt. Sie umfassen alle möglichen Untersu
chungen und verkaufsfördernden Tätigkei
ten, die für die gewerblichen Apfel- und 
Birnenerzeuger von Interesse sein können, 
einschließlich der Verbreitung von Informa
tionen, die der Council erhalten hat, und 
der Beratung bei Fragen, mit denen er in 
Ausübung seiner Aufgaben befaßt ist. Der 
Council muß seine Aufgaben in einer Weise 
wahrnehmen, die seiner Meinung nach ge
eignet ist, die Leistungsfähigkeit und Pro
duktivität dieses Gewerbezweiges zu stei
gern. 

Nach Artikel 9 der Verordnung ist der 
Council berechtigt, mit Genehmigung des 
Ministers von den Erzeugern einen Jahres
beitrag bis zu einem Höchstbetrag je Hektar 
zur Deckung der in Wahrnehmung seiner 
Aufgaben angefallenen und anfallenden 
Verwaltungskosten und anderen Kosten zu 
erheben. Dieser Beitrag kann als Forderung 
des Council eingezogen werden. Die ge
nannten Aufgaben werden im folgenden als 
„allgemeine Tätigkeiten" des Council und 

* Verfahrenssprache: Englisch. 
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